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benen Schrumpfraum gemeint haben, sondern eben das damalige west­
fränkisch-französische Reich, welches sich offiziell von den Pyrenäen 
bis zur Maas erstreckte. Erst im 11. Jahrhundert kam dafür langsam 
wieder der Name Francia auf, ja, wenn man den neuesten Deutungen 
glauben darf, sogar erst im 12. Jahrhundert. Ob hierfür schon das 
gesamte Material erfaßt ist, darf bezweifelt werden311. Vor allem 
scheint man im Ausland keine Bedenken getragen zu haben, das West­
reich jetzt uneingeschränkt als Francia zu bezeichnen. Adam von 
Bremen sprach von einem rex Franciae und meinte damit den französi­
schen König Heinrich I.319. 1074 schrieb Gregor VII. einen Brief an 
die episcopi Francia darunter namentlich an den Erzbischof von Bour­
ges, dessen Kirchenprovinz von der Loire bis an die Garonne reichte. 
Der Papst verlangte von ihnen, sie sollten das Interdikt per universam 
Frandam verkünden320 - das galt gewiß nicht nur für die Krondomä­
ne oder die He de France. Dem Legaten Hugo von Die befahl Gregor 
1077, „möglichst viele Erzbischöfe und Bischöfe der Francia“ zu einem 
Konzil zusammenzurufen321; eingeladen wurden dann u. a. die Erzbi­
schöfe von Bourges und Bordeaux322, woraus sich ergibt, daß der 
Papst nicht die kleine Francia nördlich der Loire im Auge gehabt 
hatte323. Die angeführten Beispiele mögen genügen; sie beweisen, daß 
Francia im 11. Jahrhundert für das ganze damalige Frankreich ge­
braucht werden konnte, während es an Belegen dafür im 10. Jahrhun­
dert mangelt (oder diese jedenfalls nicht eindeutig sind).
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